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In Deutschland bestanden in der Energie-
wirtschaft lange Zeit Gebietsmonopole. Durch 
die Einführung verschiedener EU-Richtlinien 
wie z. B. im Bereich des Gasmarktes kam es 
jedoch Ende der 90er-Jahre zu Änderungen 
der äußeren Rahmenbedingungen. Diese 
Änderungen hatten nicht nur Auswirkungen 
auf die Versorger (Auftraggeber, z. B. durch 
Personalabbau in den Bauabteilungen). Die 
Umstrukturierung der letzten Jahre im erd-
verlegten Rohrleitungsbau beeinflusst eben-
so die Aufgaben der Rohrleitungsbauunter-
nehmen, wie beispielsweise beim Bau und 
Betrieb von Versorgungsanlagen. 

Diese Entwicklung verlangt eine gestärkte 
Struktur der Dienstleistungsunternehmen. 
Nur Firmen, die auf eine umfassende und zu-
verlässige Organisation zurückgreifen kön-
nen, werden zukünftig den Anforderungen 
des Marktes gewachsen sein und das nötige 
Maß an Rechtssicherheit für die Durchfüh-
rung der Arbeiten erlangen. Die fachliche 
und organisatorische Kompetenz eines Un-
ternehmens gehört neben der gerätetech-
nischen Ausrüstung und den Referenzen zu 
den wichtigsten Vergabekriterien bei Rohr-
leitungsbaumaßnahmen. Rohrleitungsbau-
unternehmen aus den Bereichen Fernwärme 
sowie Gas und Wasser können ihre fachliche 
Eignung hinsichtlich personeller, organisa-
torischer und technischer Anforderungen 

durch eine Zertifizierung nach dem DVGW-
Arbeitsblatt GW 301 sowie dem AGFW- 
Arbeitsblatt FW 601 nachweisen. Beide Ver-
fahren sind heute fest am Markt etabliert und 
werden sowohl von Auftraggeber- als auch 
Auftragnehmerseite hoch angesehen. Im 
Jahr 2014 existierten etwa 200 Zertifikate im 
Bereich der FW 601 und ca. 1.000 Zertifikate 
im Bereich der GW 301. 

Um das derzeit erreichte Niveau der Zer-
tifizierung im erdverlegten Rohrleitungsbau 

abzusichern, hatte im Oktober 2011 zu-
nächst der DVGW eine neue Ausgabe seines 
Arbeitsblattes GW 301 veröffentlicht. Ziel 
dieser Überarbeitung war es, nach Aussage 
des Regelsetzers, Grundlagen transparenter 
zu gestalten und somit den Kompetenznach-
weis über dieses Arbeitsblatt zu stärken und 
zu profilieren. Diesem Ziel hat sich mittler-
weile auch der AGFW angeschlossen und im 
Juni 2013 eine überarbeitete Ausgabe des Ar-
beitsblattes FW 601 veröffentlicht. Neben ei-
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Abbildung 1:  
Fernwärmebaustelle  
im Umfang einer FW 1. 
(Quelle: Vattenfall  
Europe Wärme AG Berlin)
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ner Vielzahl an neuen Forderungen hat man 
auch versucht, beide Arbeitsblätter einander 
anzugleichen um den Zertifizierungsprozess 
für alle Seiten eindeutiger zu gestalten. Eben-
so sind die Mindestanforderungen an das 
vorhandene Fachpersonal gestiegen. Dieser 
Artikel soll die wesentlichen Schnittpunkte 
aufzeigen.

Gültigkeitsdauer beträgt zukünftig  
bei beiden Verfahren 5 Jahre

Die wichtigste Botschaft zu Beginn: Die 
Gültigkeitsdauer der Zertifikate beträgt bei 
beiden Verfahren zukünftig 5 Jahre. Das 
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 hat die 5-jährige 
Gültigkeitsdauer bereits seit vielen Jahren 
vorgelebt,  nun hat man die Zertifikatlaufzeit 
auch bei der FW 601 als logischen Schritt 
von 3 auf 5 Jahre angehoben. Dies bedeutet 
für die zertifizierten Unternehmen, dass Sie, 
betrachtet über einen Zeitraum von 15 Jah-
ren, effektiv nur noch 7 anstatt der bisher 
11 Regelprüfungen durchführen müssen. 

Während der 5-jährigen Laufzeit ist im zer-
tifizierten Unternehmen jeweils eine Über-
wachungsprüfung notwendig. Diese Prüfung 
findet unter der Beauftragung von mindes- 
tens einem Experten im dritten Jahr der 
Gültigkeitsdauer statt. Neu an dieser Stelle 
ist, dass nun auch im Rahmen der Überwa-
chungsprüfung eine Rohrleitungsbaustelle 
zu auditieren ist. Diese Baustelle hat dem 
Zertifizierungsumfang (siehe Abb. 1) zu ent-
sprechen.  

Abgabe einer Verpflichtungserklärung
Neu ist auch die Unterzeichnung einer 

Verpflichtungserklärung des Fachunterneh-
mens, welches eine Zertifizierung anstrebt. 
Das Rohrleitungsbauunternehmen verpflich-
tet sich hierbei mit Abgabe des Zertifizie-
rungsantrages, die Rechtsvorschriften und 
die technischen Regeln einzuhalten sowie für 
jede Baustelle eine ausgebildete und erfah-
rene Fachkraft als Aufsicht (Bauleiter) eben-
so wie sonstiges Fachpersonal in genügender 
Zahl vorzuhalten und einzusetzen. Weiterhin 
sind dauerhaft Arbeitsmittel und -stätten im 
erforderlichen Umfang bzw. in einem ein-
wandfreien, geprüften und gebrauchstaug-
lichen Zustand bereitzustellen. 

Nachweis eines Managementsystems
Ein ebenso wichtiger Schritt ist die in 

beiden Arbeitsblättern gleichlautende For-
derung, nach einem Managementsystem 
zu verfahren und dieses ständig aktuell zu 
halten. Ein Unternehmen, welches sich zu-
künftig zertifizieren lassen möchte, muss 
ein übersichtlich dokumentiertes, leicht 
nachvollziehbares Managementsystem nach-

weisen. Dieser Nachweis kann z. B. durch 
ein Zertifikat nach DIN EN IS0 9001 erbracht 
werden. Dennoch sind darüber hinaus ge-
wisse Mindestanforderungen in Bezug auf 
den erdverlegten Rohrleitungsbau zu beach-
ten wie z. B.:
•  Einhaltung „Allgemein anerkannter Re-

geln der Technik“ im jeweiligen Tätigkeits-
bereich;

•  Kenntnisnahme und Vorhaltung der 
Rechtsvorschriften und der technischen 
Regeln sowie Vermittlung der Inhalte an 
das Personal; 

•  schriftliche Benennung der verantwort-
lichen Fachpersonen, insbesondere der 
Schweiß- und Fachaufsicht sowie der Bau-
stellenleiter und Zuordnung der Aufgaben 
und Verantwortungen im Organisations-
plan;

•  Qualifikation bzw. Schulung zur Unter-
weisung des Personals auf Basis eines 
Bedarfsplans, wobei entsprechende Maß-
nahmen regelmäßig (mindestens jährlich) 
durchzuführen und zu kontrollieren sind;

•  Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei 
der Beschaffung, Handhabung und Lage-
rung von Arbeitsmitteln (einschließlich 
Mess- und Prüfmittel) und Baumaterialien.

Dabei sollte das Managementsystem nicht 
als Belastung angesehen werden, sondern 
als Schritt in die richtige Richtung. Die An-
wendung kann für das Unternehmen viele 
Vorteile mit sich bringen, wie beispielsweise 

die Schwachstellenerkennung in Organisa-
tion und Betriebsablauf und deren Beseiti-
gung, die Verkürzung der Abwicklungsdauer 
von Aufträgen, eine höhere Kundenzufrie-
denheit, die Senkung der Betriebskosten 
durch eine gestraffte Betriebsorganisa- 
tion oder den Ausbau der Wettbewerbsfähig-
keit.

Personelle Anforderungen
In beiden Arbeitsblättern besteht zukünf-

tig die Forderung, mindestens drei fest an-
gestellte Mitarbeiter im Rohrleitungsbau 
pro Fachunternehmen zu beschäftigen. Das 
Personal muss für die jeweiligen Tätigkeiten 
mindestens einmal jährlich ausreichend ge-
schult und fachlich unterwiesen werden. Der 
Nachweis kann seitens des Unternehmens 
beispielsweise durch Dokumentenvorlage 
erbracht werden. Ebenso hat das Fachun-
ternehmen im Antragsverfahren nachzu-
weisen, dass sowohl die verantwortliche 
Fachaufsicht, als auch die verantwortliche 
Schweißaufsicht fest und ausschließlich im 
Unternehmen angestellt sind. Dies muss 
mindestens zu einem halben Vollzeitarbeits-
verhältnis geschehen. Im Bereich Fernwär-
me gibt es in der Gruppe FW 3 für die ver-
antwortliche Schweißaufsicht allerdings eine 
kleine Ausnahmeregelung:
Für die Geltungsdauer der Erstzertifizierung 
kann die Aufgabe der Schweißaufsicht auch 
von einer nicht fest im Unternehmen ange-
stellten Person wahrgenommen werden. Der 

Abbildung 2: Facharbeiter bei Schweißarbeiten an einer Fernwärmeleitung. 
 (Quelle: Vattenfall Europe Wärme AG Berlin)
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Umfang der Tätigkeiten als Schweiß- und Lö-
taufsicht ist hierbei dennoch nachzuweisen. 

Die verantwortliche Fachaufsicht hat in 
allen Gruppen eine dreijährige Praxiserfah-
rung nachzuweisen, welche nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegen darf.

Anforderungen 
an Arbeitsmittel und Arbeitsstätten

Das Unternehmen muss im Rahmen des 
Zertifi zierungsverfahrens nachweisen, dass 
es über eine dem Antragsumfang entspre-
chende Ausstattung an Geräten zur Rohr-
verlegung und Montage verfügt und diese 
Gerätschaften in einem einwandfreien, ge-
brauchstauglichen Zustand erhalten werden 
(Berufsgenossenschaftliche Vorschriften A3: 
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“). 
Die Aufl istung der Geräte und Prüfeinrich-
tungen gibt der Zertifi zierungsstelle und 
den an der Überprüfung des Unternehmens 
beteiligten Experten Hinweise auf die tech-
nischen Möglichkeiten des Unternehmens.

Zertifi zierungsumfang
Beide Arbeitsblätter sehen eine Diff eren-

zierung des Leistungsspektrums vor. So wird 
im Gas/Wasser-Bereich in den Hauptkrite-
rien nach Durchmesser und Druck unter-
schieden. Im Fernwärmebereich spielt zu-
dem die Mediumtemperatur eine Rolle. Mit 
Herausgabe des neuen AGFW-Arbeitsblattes 
kann in der Gruppe FW 1 zudem die Zu-
satzgruppe „Dampf“ beantragt werden. Eine 

weitere Spezialisierung nach Werkstoff en 
kann in den Untergruppen vorgenommen 
werden.

Bestandsschutz
Alle gültigen Zertifi kate sollten in beiden 

Bereichen möglichst zeitnah auf die neuen 
Anforderungen umgestellt werden. Hierbei 
bietet es sich an, die Umstellung von „alt“ 
auf „neu“ im Rahmen von Überwachungs-

prüfungen durchzuführen. Aber auch ohne 
Detailprüfung bleiben alle Zertifi kate bis 
zum Ablauf ihrer Gültigkeit bestehen. 

Bei Neuanträgen oder Verlängerung wird 
bereits verbindlich nach den neuen Anfor-
derungen des jeweiligen Arbeitsblattes zer-
tifi ziert. Das Verfahren setzt sich zusammen 
aus der Vorprüfung des Antrags innerhalb 
der Zertifi zierungsstelle sowie der Prüfung 
durch die Experten in den Unternehmen 
selbst. Die Vor-Ort-Überprüfung beinhaltet 
folgende Punkte:
•  Fachgespräche mit den verantwortlichen 

Fachpersonen,
•  Überprüfung des Betrieblichen Manage-

mentsystems,
•  Baustellenüberprüfung,
•  Überprüfung des Betriebshofes.

Welche Vorteile ergeben sich zukünftig 
für das Rohrleitungsbauunternehmen?

Unternehmen, die sowohl eine Zertifi zie-
rung im Gas- und Wasserbereich als auch 
im Fernwärmebereich beantragen, können 
Synergieeff ekte bei der Antragsstellung nut-
zen. So sind viele der einzureichenden Unter-
lagen wie z. B. Schweißerbescheinigungen, 
Verfahrensprüfungen oder Zeugnisse der 
verantwortlichen Fachpersonen in beiden 
Verfahren mittlerweile identisch. Ebenso 
profitieren Unternehmen, die eine Dop-
pelzertifi zierung beim BTGA e.V. beantra-
gen, von reduzierten Entgelten. Beide Verfah-
ren werden durch die Angleichung weiterhin 
untereinander transparenter, da sich sowohl 
Verfahrensweise als auch grundlegende An-
forderungen stark ähneln.

Tabelle 1: Zertifizierungsgruppen nach Arbeitsblatt FW 601.

Tabelle 2: Zertifizierungsgruppen nach Arbeitsblatt GW 301.

Qualitative 
Unterscheidungskriterien
im Bereich FW 601

FW1 FW2 FW3

Untergliedert nach den Mediumrohrwerkstoffen, 
Stahl (st), Kupfer (cu) und Kunststoff (ku)

Wärmeträger Heizwasser
Dampf- und 
Kondensat als 
Zusatz möglich

Heizwasser Heizwasser

Nennweite (DN) Alle � 250 � 100

Auslegungsdruck (pA) Alle � 25 bar � 16 bar

Auslegungstemperatur (TA) Alle � 140 °C � 110 °

Qualitative 
Unterscheidungskriterien
im Bereich GW 301 

G 1 W 1 G 2 W 2 G 3 W 3

Untergliedert nach den Mediumrohrwerkstoffen 
Stahl (st), Polyethylen (pe), Gusseisen (ge), GFK (gfk), 
PVC (pvc) und Asbestzement (az) 

Nennweite (DN) Alle Alle � 300 � 400 � 300 � 300

Auslegungsdruck (pA) Alle Alle � 16 bar Alle � 5 b � 16 bar

Abbildung 3: Aktuelles Zertifikatlayout für die Bereiche Fernwärme sowie Gas/Wasser.
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Unabhängig davon dient die Zertifizierung 
gegenüber den Auftraggebern mehr denn je 
als Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit. Dabei ist das Zertifi-
zierungsverfahren jedem Unternehmen frei 
zugängig. Es kann bei öffentlichen Auftrag-
gebern als Nachweis der Eignung vorgelegt 
werden.

Allerdings ist auch zu erwähnen, dass die  
Prüfungen selbst bislang noch getrennt von-
einander erfolgen, da beide Arbeitsblätter auf 
unterschiedliche Prüfer-Pools zurückgreifen. 

Welche Vorteile ergeben sich für den 
Auftraggeber aus der Zertifizierung?

Die Auftraggeberseite ist grundsätzlich im 
Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren 
verpflichtet, sicherzustellen, dass lediglich 
solche Unternehmen mit den Baumaßnah-
men beauftragt werden, die auch eine ent-
sprechende Qualifikation nachweisen kön-
nen. Als qualifiziert werden Unternehmen 
angesehen, die sich gewerbsmäßig mit der 
Durchführung von Leistungen der ausge-
schriebenen Art beschäftigen und gleichzei-
tig ihre Fachkunde nachweisen können. 

Bei den Zertifizierungsverfahren nach 
FW 601 und GW 301 erhalten nur die Unter-
nehmen einen Qualifikationsnachweis, die 
erd- und freiverlegte Rohrleitungen fachge-
recht und betriebssicher erstellen sowie den 
personellen und sachlichen Anforderungen 
entsprechen. Dabei wird bei den Unterneh-
mensprüfungen nach streng festgelegten 
Kriterien vorgegangen. Der gezielte Einsatz 
zertifizierter Unternehmen führt auch auf 
Auftraggeberseite zu einer standardisierten 
Qualitätssicherung und zur rechtlichen Absi-
cherung. Die Stärkung der Rechtssicherheit, 
im Besonderen die Vermeidung von Orga-
nisations- bzw. Auswahlverschulden, ist ein 
weiterer zu beachtender Aspekt.

Darüber hinaus kann der Einsatz von zerti-
fizierten Unternehmen langfristig auch einen 
erheblichen Kostenvorteil mit sich bringen. 
Zwar mag es in der Ausschreibungsphase 
eines Bauprojektes oftmals danach ausse-
hen, dass sich der Einsatz nicht zertifizierter 
Unternehmen wirtschaftlich rentiert, doch 
spätestens im Betrieb des Rohrnetzes macht 
sich die vorherige Ersparnis unter Umstän-
den schnell wieder zunichte. Durch die feh-
lende oder unregelmäßige Qualitätssiche-
rung nicht zertifizierter Unternehmen, kann 
sich beispielsweise ein erhöhter Wartungs- 
und Instandhaltungsaufwand ergeben.  

Fazit
Mit der Angleichung der Zertifizierungs-

verfahren im Bereich Gas/Wasser sowie 
Fernwärme war der Wunsch der Regelset-

zer verbunden, die Akzeptanz der am Markt 
beteiligten Parteien (Auftraggeber und Auf-
tragnehmer) für eine Fachzertifizierung zu  
erhöhen. Diesem Ziel ist man mit den vor-
gestellten Änderungen weitestgehend nach- 
gekommen. Auch die Forderung eines QM-
Managementsystems war eine positive Ent-
wicklung in beiden Arbeitsblättern, denn 
Qualität ist die Grundlage einer technisch 
sicheren Arbeit. 

Aus Sicht der Zertifizierungsstelle des 
BTGA ist mit den erneuerten Verfahren 
zur Überwachung der fachlichen Eignung, 
eine objektive Grundlage für europäische 
Rohrleitungsbauunternehmen geschaffen 
worden, um am Wettbewerb der Auftragser-
teilung teilzunehmen. Gleichzeitig erhalten 
die Rohrleitungsbauunternehmen durch den 
zertifizierten Nachweis (Bild 1) ihrer Qualifi-
kation ein hohes Vertrauen bei den Auftrag-
gebern und stärken damit ihre Position im 
Wettbewerb. 

Dennoch sollte man gerade bei den Zertifi-
zierungsverfahren im erdverlegten Rohrlei-
tungsbau den Fokus nicht zu stark vom prak-
tischen Teil auf das Qualitätswesen verschie-
ben. Oberstes Ziel des Zertifizierungsverfah-
rens ist es nämlich nach wie vor, durch die 
Anwendung eines anerkannten Verfahrens 
gegenüber dem Auftraggeber einen Nach-
weis der Fachkunde, der Leistungsfähigkeit 
und der Zuverlässigkeit im Rahmen der Aus-
führung zu erbringen und genau dort sollte 
auch zukünftig der Hauptfokus der Kompe-
tenzen liegen.

Der BTGA, als Zertifizierungsstelle im 
Fernwärme-, Gas- oder Wasserrohrleitungs-
bau, wird sich aus diesem Grund auch wei-
terhin für ein entsprechendes anwenderbe-
zogenes Verfahren einsetzen. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle 
des BTGA e. V. unter der Telefonnummer 
0228 94917-39 oder unter tuschy@btga.de.
� 




